
 

Die Gesundheitsreform 2000 ermöglicht der TK, Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention zu 
unterstützen. In diesem Rahmen fördert die TK Schu-
len, die sich auf den Weg zur „Gesunden Schule“ be-
geben und die eine schlüssige Strategie für die Umset-
zung von Gesundheitsförderung verfolgen.  
 
Was ist eine „Gesunde Schule“?  
 
Die „Gesunde Schule“ steht für ein Leitbild: Gesund-
heitsförderung soll Schritt für Schritt und dauerhaft in 
Aktivitäten der Schule integriert werden. Die „Gesunde 
Schule“ richtet sich an Schüler, Lehrkräfte, Schulper-
sonal sowie an Eltern. Das Projekt kann die ganze 
Schule verändern: den Unterricht, das Schul- und Ar-
beitsklima, das soziale Miteinander, den Teamgeist, 
Schulräume und Schulgelände sowie das schulische 
Umfeld. 
 
Besonders Erfolg versprechend ist die schulische 
Gesundheitsförderung dort, wo Maßnahmen systema-
tisch und koordiniert durchgeführt und in einen Prozess 
gesundheitsförderlicher Schulentwicklung eingebettet 
werden. Ausgehend von den Gesundheitsproblemen 
an der Schule, dem Bedarf und den definierten Zielen 
werden unterschiedliche Vorhaben aufeinander abge-
stimmt, so dass sie sich als Bausteine einer gemein-
samen Strategie unterstützen und ergänzen.  
 
Was wird gefördert? 
 
Die Förderung beinhaltet eine anteilige finanzielle Un-
terstützung von Honorarkosten oder Sachkosten, so-
fern diese eindeutig dem Projekt zugeordnet werden 
können. Die Unterstützung beträgt bis zu 5.000 Euro. 
Förderungsfähig sind ausschließlich Kosten für zusätz-
liches Personal beziehungsweise Honorarkräfte, nicht 
für bereits vorhandenes Personal. 
 
Welche Vorhaben werden unterstützt? 
 
Unterstützt werden Vorhaben, die das gesunde Leben, 
Lernen und Arbeiten in der Schule fördern und die 
Schule als eine soziale, lernende Organisation verste-
hen. Das sind: 
 einzelne Schulprojekte, die in ein schon beste-

hendes längerfristiges Gesamtkonzept eingebettet 
sind, 

 externe Projekt- und Prozessberatung, die das 
Ziel verfolgt, Voraussetzungen und nachhaltige 
Strukturen für Gesundheitsförderung an der Schu-
le zu schaffen. Beispiel: Die Entwicklung eines 
gesundheitsförderlichen Schulprofils. 

 
Nicht unterstützt werden Einzelaktivitäten wie Ent-
spannungskurse oder Projekttage zur Suchtprävention, 
wenn sie nicht in ein Gesamtkonzept zur Gesundheits-
förderung der Schule eingebunden sind. Ebenfalls 
nicht unterstützt werden können Pflichtaufgaben des 
Schulträgers, von staatlichen Stellen und Körperschaf-

ten des öffentlichen Rechts oder anderer Projektpart-
ner. 

 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? 
 
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass es sich um 
Vorhaben mit eindeutigem Projektcharakter handelt. 
Das heißt, mit klarer Zielsetzung, zeitlicher, finanzieller 
und personeller Begrenzung, komplexer Struktur und 
einer speziellen Organisationsform. Das Vorhaben soll-
te sich durch Einmaligkeit beziehungsweise durch ein 
neuartiges Aufgabenfeld auszeichnen und sich gegen-
über anderen Vorhaben und Routineaufgaben klar ab-
grenzen. Wichtig ist auch, dass der Antragsteller eine 
angemessene Eigenleistung mit einbringt. 
 
Wer kann einen Antrag stellen? 
 
Anträge können von allen Schulen gestellt werden. Vo-
raussetzung ist, dass das Vorhaben von der Schullei-
tung getragen wird und ein Beschluss der Schulkonfe-
renz vorliegt. 
 
Wie läuft das Antragsverfahren? 
 
Wenn der ausgefüllte Antrag bei uns eingegangen ist, 
erhalten Sie von uns innerhalb von vier Wochen eine 
Rückmeldung.  
 
Nach welchen Kriterien wird der Antrag 
bewertet? 
 
Unsere Bewertungskriterien überreichen wir Ihnen mit 
dem Förderantrag. Das Formular können Sie bei Ihren 
Planungen als Leitfaden nutzen. Grundlage für eine po-
sitive Bewertung Ihres Projektes ist ein klar strukturier-
tes Konzept. 
 
Wie erfolgt die Auszahlung der Fördersumme? 
 
Ein Drittel des Förderbetrages wird zu Projektbeginn 
ausgezahlt. Der Rest wird nach Projektende oder - in 
Abhängigkeit von der Art des Vorhabens - in mehreren 
Teilbeträgen während der Projektlaufzeit auf das ge-
nannte Konto der Schule überwiesen. Den letzten Teil-
betrag erhält die Schule nach Zusendung eines Ver-
wendungsnachweises, zu dem die Auflistung der Ein-
nahmen und Ausgaben für das Projekt sowie die Origi-
nalbelege gehören. Die Schule verpflichtet sich, der TK 
nach Projektende einen Projektbericht zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Kontaktdaten 
 
Sie möchten ein Beratungsgespräch oder einen Antrag 
anfordern? Dann schreiben Sie uns: 
 
gesundeschule@tk.de 
 

Hinweise zur TK-Förderung 
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